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Beschreibung

[0001] Verfahren zum Betreiben eines Datenträgers,
der in einer Datenträgervorrichtung eines Tachographen
angeordnet ist.
[0002] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Datenträgers für einen Tachographen. Der Da-
tenträger ist in einer Datenträgervorrichtung des Tacho-
graphen angeordnet.
[0003] Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen
beispielsweise Berufskraftfahrer beispielsweise Fahr-
dauern und Fahrgeschwindigkeiten aufzeichnen, mit de-
nen sie Wegstrecken mit einem Kraftfahrzeug beruflich
zurückgelegt haben. Dazu sind in Kraftfahrzeugen regel-
mäßig Tachographen angeordnet. Die Tachographen
weisen Datenträgervorrichtungen auf zur Aufnahme min-
destens eines Datenträgers. Die Fahrdauern und die
Fahrgeschwindigkeiten werden dann von dem Tacho-
graphen auf den Datenträger geschrieben. Der Daten-
träger kann beispielsweise eine Chipkarte sein.
[0004] In Dokument DE 102 10 320 A1, welches den
Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbart, sind eine Metho-
de und ein System zum Überwachen eines Gerätebe-
triebs beschrieben, bei denen jeweils eindeutige Identi-
fizierung des Bedieners sowie des bedienten Gerätes
festgelegt werden. Ein elektronisches Mittel, beispiels-
weise ein Smart Card Lese-/Schreibmittel, das fest mit
dem zu kontrollierenden Gerät gekoppelt ist, sammelt
die zum Bediener, beispielsweise dem Lastwagenfahrer,
gehörigen persönlichen ID-Daten sowie die des bedien-
ten Geräts. Es werden ebenfalls das Startdatum und die
Startzeit sowie das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit
angegeben. Während des Betriebs des genannten Ge-
räts werden die genannten Identifikationsinformationen
sowie die genannten Informationen zur Betriebsdauer
wiederholt aufgezeichnet und als Datensatz zeitgleich
gespeichert.
[0005] Aus der DE 197 50 771 A1 ist eine Fahrdaten-
schreiberanordnung zum Einsatz in einem Fahrzeug,
insbesondere einem Kraftfahrzeug bekannt. Die Fahrda-
tenschreiberanordnung hat Mittel zur Erfassung von
Fahrzuständen des Fahrzeuges und zur Gewinnung von
Fahrzustandsdaten, Fahrzustands-Speichermittel zur
Speicherung der Fahrzustandsdaten, eine Einrichtung
zur Eingabe von Fahrerdaten in Zuordnung zu einer
Fahrt oder einem Fahrtabschnitt, Fahrerdaten-Speicher-
mittel zur Speicherung der Fahrerdaten und Speicherzu-
griffsmittel zur Ermöglichung eines Auslesens von Fahr-
zustands- und Fahrerdaten von mindestens einem Fahr-
tabschnitt. Die Fahrerdaten-Eingabeeinrichtung weist
Identifizierungsmittel zur Identifizierung des Fahrers an-
hand physischer Merkmale, insbesondere während ei-
nes Fahrtzustandes, und zur Ausgabe von Identifizie-
rungsdaten auf.
[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zum Betreiben eines Datenträgers, der in einer Daten-
trägervorrichtung eines Tachographen angeordnet ist,
zu schaffen, das einfach ein komfortables Verwenden

eines digitalen Tachographen bzw. des Datenträgers er-
möglicht.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch ein
Verfahren zum Betreiben eines Datenträgers gemäß An-
spruch 1 gelöst. Der Datenträger ist in einer Datenträ-
gervorrichtung des Tachographen angeordnet. Ausge-
löst durch einen Fahrzeugstopp des Kraftfahrzeugs wird
der Tachograph automatisch authentifiziert und/oder
identifiziert, wobei der Tachograph nach einer vorgege-
benen ersten Zeitdauer nach dem Fahrzeugstopp des
Kraftfahrzeugs mittels des Datenträgers automatisch au-
thentifiziert und/oder identifiziert wird. Dies kann dazu
beitragen, dass beim Anfordern des Datenträgers durch
den Fahrer des Kraftfahrzeugs kurz nach dem Einschal-
ten der Zündung des Kraftfahrzeugs oder kurz nach dem
Fahrzeugstopp der Datenträger sehr schnell ausgege-
ben werden kann. Ferner ermöglicht dies die Authentifi-
zierung bzw. Identifizierung des Tachographen. Der Da-
tenträger ist vorzugsweise eine Chipkarte, deren Chip
zumindest über eine Speichereinheit und vorzugsweise
zumindest über eine Recheneinheit verfügt.
[0008] Das Authentifizieren und/oder Identifizieren
des Tachographen nach der vorgegebenen ersten Zeit-
dauer kann dazu beitragen, ein unnötiges Authentifizie-
ren zu vermeiden, insbesondere bei einem kurzfristigen
Fahrzeugstopp, beispielsweise an einer roten Ampel.
[0009] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird der
Datenträger bzw. der Tachograph nach dem erfolgrei-
chen Authentifizieren des Datenträgers bzw. des Tacho-
graphen für eine vorgegebene zweite Zeitdauer als au-
thentisch behandelt. Dies ermöglicht, dass der Fahrer
nicht unmittelbar nach dem Einschalten der Zündung des
Kraftfahrzeugs bzw. nach dem Fahrzeugstopp den Da-
tenträger anfordern muss und dennoch der Datenträger
schnell ausgegeben wird. Dass der Datenträger als au-
thentisch behandelt wird, bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass der Datenträger so behandelt wird, als
ob die Authentifizierung zeitnah erfolgreich durchgeführt
wurde.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
werden lediglich nach dem erfolgreichen Authentifizieren
bzw. nach dem erfolgreichen Identifizieren automatisch
Daten zwischen dem Tachographen und dem Datenträ-
ger ausgetauscht. Dies trägt dazu bei, dass keine Daten
mit einem nicht authentifizierten bzw. nicht identifizierten
Datenträger bzw. Tachographen ausgetauscht werden.
[0011] Die Erfindung ist im Folgenden anhand von
schematischen Zeichnungen näher erläutert.
[0012] Es zeigen:

Figur 1 ein Kraftfahrzeug,

Figur 2 ein erfindungsgemäßes Zeitdiagramm,

Figur 3 ein erstes Programm zum Betreiben des Ta-
chographen, welches nicht Teil der Erfindung
ist,
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Figur 4 Figur 4

[0013] Elemente gleicher Konstruktion oder Funktion
werden figurenübergreifend mit den gleichen Bezugszei-
chen gekennzeichnet.
[0014] Ein Kraftfahrzeug 2 (Figur 1) umfasst einen
Fahrerraum 4 und beispielsweise einen Anhänger 6. In
dem Fahrerraum 4 sind zumindest ein Fahrzeugsitz 8
und ein Lenkrad 10 angeordnet. Ferner weist der Fah-
rerraum 4 ein Armaturenbrett auf, das zumindest einen
Tachographen 12 umfasst. Alternativ kann der Tacho-
graph 12 ein eigenständiges Gerät sein, das an ein Ta-
chometer des Kraftfahrzeugs 2 anschließbar ist.
[0015] Der Tachograph 12 weist eine Datenträgervor-
richtung auf. Die Datenträgervorrichtung eignet sich zur
Aufnahme eines Datenträgers. Der Datenträger ist be-
vorzugt eine Chipkarte CARD. Die Chipkarte CARD weist
einen Computerchip auf, der bevorzugt zumindest eine
Recheneinheit und eine Speichereinheit umfasst. Falls
die Chipkarte CARD geeignet mit Energie versorgt wird,
können durch die Recheneinheit der Chipkarte Program-
me ausgeführt werden, die beispielsweise auf der Spei-
chereinheit der Chipkarte CARD gespeichert sind. Alter-
nativ zu der Chipkarte CARD kann auch ein anderer Da-
tenträger mit oder ohne Recheneinheit verwendet wer-
den.
[0016] Durch den Tachographen 12 können Fahrdaten
bezüglich des Kraftfahrzeugs 2 auf der Chipkarte CARD
gespeichert werden. Die Fahrdaten umfassen beispiels-
weise eine Fahrdauer, eine Fahrgeschwindigkeit
und/oder Fahrzeiten. Die Fahrzeiten sind beispielsweise
eine Startzeit oder eine Endzeit der entsprechenden
Fahrt. Ferner können auf der Chipkarte beispielsweise
Informationen über den Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 ge-
speichert werden. Beispielsweise kann der Tachograph
zwei Datenträgervorrichtungen umfassen, in die jeweils
eine Chipkarte CARD des Fahrers bzw. eines Beifahrers
des Kraftfahrzeugs 2 eingeführt werden können. Bei ei-
nem Fahrerwechsel werden die Chipkarten CARD dann
bevorzugt ausgetauscht. Alternativ kann ein Schalter an
dem Tachographen 12 vorgesehen sein, durch den von
der Chipkarte CARD des Fahrers auf die Chipkarte
CARD des Beifahrers umgeschaltet werden kann.
[0017] Bevor Daten zwischen der Chipkarte CARD
und dem Tachographen 12 ausgetauscht werden dürfen,
müssen die Chipkarte CARD und/oder der Tachograph
12 authentifiziert AUTH und/oder identifiziert werden (Fi-
gur 2). Das heißt in diesem Zusammenhang, dass der
Tachograph 12 bzw. die Chipkarte CARD die Chipkarte
CARD bzw. den Tachographen 12 dahingehend über-
prüfen, ob der Tachograph 12 bzw. die Chipkarte CARD
authentisch sind, d. h. in diesem Zusammenhang, dass
die Chipkarte CARD bzw. der Tachograph 12 keine Fäl-
schungen sind und vom Gesetzgeber und/oder vom ent-
sprechenden Hersteller für diesen Verwendungszweck
vorgesehen sind.
[0018] Die Authentifizierung AUTH kann zwischen ei-
nigen Sekunden und wenigen Minuten dauern. Tritt nun

der Fahrer eine Fahrt an oder findet der Fahrerwechsel
statt oder wird die Fahrt beendet, so muss die Chipkarte
CARD regelmäßig in der Datenträgervorrichtung ange-
ordnet bzw. regelmäßig aus der Datenträgervorrichtung
entfernt werden. Nach dem Anfordern der Chipkarte
CARD durch den Fahrer wird zunächst die Chipkarte
CARD bzw. der Tachograph 12 authentifiziert AUTH
und/oder identifiziert und danach werden die Daten aus-
getauscht. Damit der Fahrer nicht unnötig lange auf das
Ausgeben der Chipkarte CARD warten muss, ist vorge-
sehen, dass ausgelöst durch ein Einschalten der Zün-
dung IGN des Kraftfahrzeugs einer Brennkraftmaschine
des Kraftfahrzeugs 2 und/oder ausgelöst durch einen
Fahrzeugstopp STOPP des Kraftfahrzeugs 2 die Authen-
tifizierung AUTH bzw. Identifizierung der Chipkarte
CARD bzw. des Tachographen 12 automatisch durch-
geführt wird.
[0019] Erfindungsgemäß wird nach dem Auslösen der
Authentifizierung AUTH eine vorgegebene erste Zeit-
dauer DUR_1, beispielsweise ein bis fünf Minuten, ge-
wartet, bis die Authentifizierung AUTH bzw. Identifizie-
rung durchgeführt wird. Dies kann dazu beitragen, bei-
spielsweise zu verhindern, dass bei einem Fahr-
zeugstopp STOPP an einer roten Ampel oder in einem
Stau die Authentifizierung AUTH unnötig durchgeführt
wird.
[0020] Ferner wird bevorzugt die Authentifizierung
AUTH nach dem Authentifizieren AUTH bzw. Identifizie-
ren für eine vorgegebene zweite Zeitdauer DUR_2 auf-
recht erhalten und die Chipkarte CARD als authentisch
behandelt. Dies ermöglicht, dass der Fahrer des Kraft-
fahrzeugs 2 in Ruhe das Kraftfahrzeug 2 abstellen kann,
es eventuell kurz verlassen kann und dann immer noch
schnell seine Chipkarte CARD ausgegeben werden
kann. Nach dem Authentifizieren AUTH der Chipkarte
CARD bzw. des Tachographen 12 werden die Daten auf
der Chipkarte CARD vorzugsweise automatisch aktuali-
siert UPD. Das automatische Aktualisieren UPD kann so
auch zu einem beschleunigten Ausgeben der Chipkarte
CARD beitragen.
[0021] Ein erstes Programm (Figur 3) zum Betreiben
des Tachographen 12 ist vorzugsweise auf einem Spei-
chermedium des Tachographen 12 abgespeichert. Das
erste Programm dient dazu, die Chipkarte CARD auto-
matisch zu authentifizieren AUTH und/oder zu identifi-
zieren und die Authentifizierung AUTH während der
zweiten Zeitdauer DUR_2 nach dem Authentifizieren
AUTH aufrecht zu halten. Das erste Programm wird vor-
zugsweise zeitnah zu dem Einschalten der Zündung des
Kraftfahrzeugs IGN des Kraftfahrzeugs 2 in einem Schritt
S1 gestartet. In dem Schritt S1 werden gegebenenfalls
Variablen initialisiert.
[0022] In einem Schritt S2 wird für eine vorgegebene
erste Zeitdauer DUR_1 verweilt. Die vorgegebene erste
Zeitdauer DUR_1 kann beispielsweise ein bis fünf Minu-
ten betragen.
[0023] In einem Schritt S3 wird die Chipkarte CARD
aktiviert ACT.
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[0024] In einem Schritt S4 wird die Chipkarte CARD
automatisch authentifiziert AUTH und/oder identifiziert.
[0025] In einem Schritt S5 werden die Daten auf der
Chipkarte CARD automatisch aktualisiert UPD.
[0026] In einem Schritt S6 wird eine Zeit CLK_AV seit
dem Authentifizieren AUTH der Chipkarte CARD ermit-
telt, beispielsweise abhängig von einer Uhrzeit CLK.
[0027] In einem Schritt S7 wird überprüft, ob die Zeit
CLK_AV seit dem Authentifizieren AUTH kleiner ist als
die zweite Zeitdauer DUR_2. Die zweite Zeitdauer DUR-
2 kann beispielsweise zehn Minuten betragen. Ist die Be-
dingung des Schritts S7 erfüllt, so wird die Bearbeitung
erneut in dem Schritt S6 fortgesetzt. Ist die Bedingung
des Schritts S7 nicht erfüllt, so wird die Bearbeitung in
einem Schritt S8 fortgesetzt.
[0028] In dem Schritt S8 wird die Chipkarte CARD
deaktiviert DEACT.
[0029] In einem Schritt S9 kann das erste Programm
beendet werden.
[0030] Das Ablaufdiagramm des ersten Programms
kann ohne Weiteres auf ein Ablaufdiagramm eines ers-
ten Programms übertragen werden, das von der Rechen-
einheit der unter Energie gesetzten Chipkarte CARD ab-
gearbeitet wird zum Authentifizieren AUTH des Tacho-
graphen 12. Das erste Programm der Chipkarte CARD
wird beim Aktivieren der Chipkarte CARD in dem Schritt
S3 des ersten Programms gestartet. In dem Schritt S4
wird der Tachograph 12 authentifiziert AUTH bzw. iden-
tifiziert und nicht die Chipkarte CARD. Das erste Pro-
gramm der Chipkarte CARD wird vorzugsweise mit dem
Deaktivieren DEACT der Chipkarte CARD beendet.
[0031] Zusätzlich zu dem ersten Programm ist vor-
zugsweise ein zweites Programm (Figur 4) auf dem Spei-
chermedium des Tachographen 12 gespeichert. Das
zweite Programm dient dazu, die Chipkarte CARD
schnell ausgeben zu können. Das zweite Programm wird
vorzugsweise bei einem Anfordern der Chipkarte CARD
durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 in einem Schritt
S10 gestartet. In dem Schritt S10 werden gegebenenfalls
Variablen initialisiert.
[0032] In einem Schritt S11 wird überprüft, ob die Zeit
CLK_AV seit dem letzten Authentifizieren AUTH kleiner
ist als die vorgegebene zweite Zeitdauer DUR_2. Ist die
Bedingung in dem Schritt S11 nicht erfüllt, so wird die
Bearbeitung in einem Schritt S12 fortgesetzt. Ist die Be-
dingung des Schritts S11 erfüllt, so wird die Bearbeitung
in einem Schritt S14 fortgesetzt.
[0033] In dem Schritt S12 wird die Chipkarte CARD
aktiviert ACT.
[0034] In einem Schritt S13 wird die Chipkarte CARD
authentifiziert AUTH und/oder identifiziert.
[0035] In dem Schritt S14 werden abschließend FINAL
automatisch die Daten auf der Chipkarte CARD aktuali-
siert UPD.
[0036] In einem Schritt S15 wird die Chipkarte CARD
deaktiviert DEACT.
[0037] In einem Schritt S16 kann das zweite Programm
beendet werden.

[0038] Alternativ und/oder zusätzlich kann das zweite
Programm auch auf der Recheneinheit der Chipkarte
CARD abgearbeitet werden, wobei dann das Aktivieren
ACT der Chipkarte CARD des Schritts S12 des zweiten
Programms entfällt und als Auslöser zum Starten des
zweiten Programms der Chipkarte CARD verwendet
wird. Ferner entfällt der Schritt S15, wobei dann das
Deaktivieren der Chipkarte CARD durch den Tachogra-
phen 12 in dem Schritt S16 der Auslöser für das Beenden
des zweiten Programms ist. Ferner wird in dem Schritt
S13 der dann der Tachograph 12 authentifiziert AUTH
bzw. identifiziert.
[0039] Die Erfindung ist nicht auf das angegebene
Ausführungsbeispiel beschränkt. Beispielsweise kann
der Tachograph 12 in jedem beliebigen Kraftfahrzeug mit
oder ohne Anhänger 6 angeordnet sein. Ferner können
das erste und das zweite Programm in ein Programm
implementiert sein. Ferner kann lediglich der Tacho-
graph 12 bzw. lediglich die Chipkarte CARD authentifi-
ziert AUTH bzw. identifiziert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Datenträgers
(CARD), der in einer Datenträgervorrichtung eines
Tachographen (12) angeordnet ist, bei dem ausge-
löst durch einen Fahrzeugstopp (STOPP) des Kraft-
fahrzeugs (2) der Tachograph (12) automatisch au-
thentifiziert (AUTH) und/oder identifiziert wird, wobei
der Tachograph (12) nach einer vorgegebenen ers-
ten Zeitdauer (DUR_1) nach dem Fahrzeugstopp
(STOPP) des Kraftfahrzeugs (2) mittels des Daten-
trägers (CARD) automatisch authentifiziert (AUTH)
und/oder identifiziert wird, dadurch gekennzeich-
net, dass nach einem Auslösen einer Authentifizie-
rung die vorgegebene erste Zeitdauer (DUR_1) ge-
wartet wird und dann die Authentifizierung bezie-
hungsweise Identifizierung durchgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Tacho-
graph (12) nach dem erfolgreichen Authentifizieren
(AUTH) des Tachographen (12) für eine vorgegebe-
ne zweite Zeitdauer (DUR_2) als authentisch behan-
delt wird.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem lediglich nach dem erfolgreichen Authenti-
fizieren (AUTH) bzw. nach dem Identifizieren auto-
matisch Daten zwischen dem Tachographen (12)
und dem Datenträger (CARD) ausgetauscht wer-
den.

Claims

1. Method for operating a data carrier (CARD) which is
arranged in a data carrier device of a tachograph
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(12), in which, triggered by a vehicle stop (STOPP)
of the motor vehicle (2), the tachograph (12) is au-
tomatically authenticated (AUTH) and/or identified,
wherein the tachograph (12) is automatically authen-
ticated (AUTH) and/or identified by means of the data
carrier (CARD) after a predefined first duration
(DUR_1) after the vehicle stop (STOPP) of the motor
vehicle (2), characterized in that after triggering of
an authentication process the system waits for the
predefined first duration (DUR_1), and then the au-
thentication or identification is carried out.

2. Method according to Claim 1, in which after the suc-
cessful authentication (AUTH) of the tachograph
(12), the tachograph (12) is treated as authentic for
a predefined second duration (DUR_2).

3. Method according to one of the preceding claims, in
which data are exchanged automatically between
the tachograph (12) and the data carrier (CARD) only
after the successful authentication (AUTH) and/or
after the identification.

Revendications

1. Procédé pour le fonctionnement d’un support de
données (CARD) qui est disposé dans un dispositif
de support de données d’un tachygraphe (12), dans
lequel le tachygraphe (12) est automatiquement
authentifié (AUTH) et/ou identifié par un arrêt de vé-
hicule (STOPP) du véhicule automobile (2),
dans lequel le tachygraphe (12) est automatique-
ment authentifié (AUTH) et/ou identifié au moyen du
support de données (CARD) après une première pé-
riode de temps prédéterminée (DUR_1), après l’ar-
rêt de véhicule (STOPP) du véhicule automobile (2),
caractérisé en ce qu’après un déclenchement
d’une authentification, la première période de temps
prédéterminée (DUR_1) est attendue et l’authentifi-
cation ou l’identification est ensuite effectuée.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le ta-
chygraphe (12) est considéré comme authentique
après une authentification réussie (AUTH) du ta-
chygraphe (12) pendant une seconde période de
temps prédéterminée (DUR_2).

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel des données ne sont automatique-
ment échangées entre le tachygraphe (12) et le sup-
port de données (CARD) qu’après l’authentification
(AUTH) réussie ou qu’après l’identification.
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